
 

 

 

Zukunftsfinanzierungsgesetz 
EY-Stellungnahme 

Stand: Regierungsentwurf vom 16.08.2023 



EY-Stellungnahme | Stand: Regierungsentwurf vom 16.08.2023 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Zukunftsfinanzierungsgesetz 

1. Executive Summary ....................................................................................................... 1 
2. Steuerliche Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ................................................ 1 
2.1 Änderungen in § 3 Nr. 39 EStG ....................................................................................... 1 
2.1.1 Erhöhung des Freibetrags ............................................................................................... 1 
2.1.2 Zusätzlichkeitskriterium ................................................................................................. 4 
2.1.3 Sozialversicherung......................................................................................................... 4 
2.2 Haltefrist ...................................................................................................................... 5 
2.3 Änderungen in § 19a EStG ............................................................................................. 6 
3. Änderungen des Umsatzsteuergesetzes ........................................................................... 7 

1. Executive Summary 

Mit dem am 16.08.2023 veröffentlichten Regierungs-
entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunfts-
sichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz 
- ZuFinG) beabsichtigt der Gesetzgeber, die Leistungs-
fähigkeit des deutschen Kapitalmarkts zu stärken und 
die Attraktivität des deutschen Finanzstandorts zu er-
höhen. 

Neben zahlreichen Änderungen z.B. im Gesellschafts-, 
Aufsichts- oder Aktienrecht zielt das ZuFinG insbeson-
dere auf weitere Verbesserung der steuerlichen Rah-
menbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen. 
Diesen Ansatz halten wir für begrüßenswert, da die Mit-
arbeiterkapitalbeteiligung nicht nur als Finanzierungs-
instrument interessant ist, sondern darüber hinaus ge-
rade für junge Unternehmen eine wichtige Funktion im 
Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter erfüllen kann. 
Nicht zuletzt bietet sie sich als sinnvolles Instrument zur 
Förderung des privaten Vermögensaufbaus an. 

Als Stellschrauben hierfür wählt der Entwurf insbeson-
dere die Anhebung des Freibetrags in § 3 Nr. 39 EStG 
sowie die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Re-
gelung zur aufgeschobenen Besteuerung in § 19a EStG.  

Diesen von der Bundesregierung vorgeschlagenen An-
satz halten wir für nachvollziehbar und an vielen Stellen 
im Gesetzentwurf auch für sinnvoll umgesetzt. An an-
deren Stellen bleibt der Entwurf dagegen hinter dem zu-
rück, was im Steuerrecht für eine attraktivere Ausge-
staltung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung möglich 
wäre. Wir möchten daher insbesondere die folgenden 
Verbesserungen anregen: 

► Im Rahmen von § 3 Nr. 39 EStG sollte auf das 
Zusätzlichkeitskriterium verzichtet werden, da 
dies Beteiligungsmodelle mit Entgeltumwand-
lungsfunktion von der Steuerbefreiung aus-
schließen würde, sofern sie den Wert von 
2.000€ überschreiten. Ebenfalls sollte ermög-
licht werden, dass solche Beteiligungsmodelle 
mit optionaler Entgeltumwandlung nicht dazu 

führen, dass trotz eines Steuerfreibetrages So-
zialabgaben fällig werden. 

► Ferner sollte auf die 3-jährige Haltefrist verzich-
tet werden, da diese zu einer deutlichen Ver-
schlechterung der bisherigen Regelung führen 
und entgegen der Novellierungsintention Mitar-
beiterbeteiligungsprogramme unattraktiver ma-
chen würde. 

► Im Rahmen von § 19a EStG sollte eine Auswei-
tung der Regelung auch auf Sozialabgaben er-
folgen, da die „dry-income“ Problematik nicht 
auf steuerlicher Ebene allein gelöst werden 
kann. Daher sollte eine parallel ausgestaltete 
Lösung für das Sozialversicherungsrecht ge-
schaffen werden. Andernfalls würde dies eine 
Belastung der Mitarbeiter bei Übertragung der 
Vermögensbeteiligung in Höhe der Arbeitneh-
merbeiträge zur Sozialversicherung von ca. bis 
zu 20% bedeuten. 

► Darüber hinaus wäre die Schaffung von Leitli-
nien zur Bewertung von Vermögensbeteiligun-
gen wünschenswert, da die Bewertung dieser 
bei nicht börsennotierten Unternehmen in der 
Praxis oft schwierig ist. 

► Im aktuellen Gesetzentwurf fehlen klare Bestim-
mungen zur Besteuerung von vinkulierten An-
teilen, was zu Unsicherheiten führt. Es ist daher 
dringend erforderlich, diese Lücke schnell zu 
schließen, um Klarheit zu schaffen. 

 

2. Steuerliche Förderung von Mitar-
beiterkapitalbeteiligungen 

2.1 Änderungen in § 3 Nr. 39 EStG 

2.1.1 Erhöhung des Freibetrags 
Um die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbei-
terkapitalbeteiligungen zu verbessern, soll der 
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Freibetrag in § 3 Nr. 39 EStG-E, unter dem der Vorteil 
des Arbeitnehmers aus der unentgeltlichen oder verbil-
ligten Überlassung bestimmter Vermögensbeteiligun-
gen steuerfrei ist, von derzeit 1.440 Euro auf 5.000 
Euro pro Kalenderjahr angehoben werden (§ 3 Nr. 39 
Satz 1 EStG-E). 

2.1.2 Zusätzlichkeitskriterium 
Allerdings soll die Regelung um ein Zusätzlichkeitser-
fordernis ab einer Mitarbeiterkapitalbeteiligung von 
mehr als 2.000 Euro ergänzt werden. Die Steuerbefrei-
ung soll dann nur noch gewährt werden, wenn das sog. 
Zusätzlichkeitskriterium („zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“, vgl. § 8 Abs. 4 EStG-E) erfüllt 
wird (§ 3 Nr. 39 Satz 2 EStG-E). Liegt eine Beteiligung, 
die durch Entgeltumwandlung finanziert wurde, über 
diesem Wert, wäre sie infolgedessen insoweit nicht 
mehr steuerlich begünstigt. Diese Neuregelung konter-
kariert den Zweck, Mitarbeiterkapitalbeteiligungen zu 
fördern und wird die Beliebtheit von Mitarbeiterbeteili-
gungsmodellen eintrüben. Dass der Gesetzgeber die 
positive Wirkung einer ermöglichten Entgeltumwand-
lung erkannte, zeigte er in der bisherigen rechtlichen 
Würdigung. Im Referentenentwurf des Fondsstandort-
gesetz aus dem Jahre 2020 wird beispielsweise aufge-
griffen, dass die Attraktivität der Vermögensbeteiligung 
durch die Möglichkeit der Entgeltumwandlung erhöht 
wird.  

Die Begründung des Entwurfs für den Wegfall der Ent-
geltumwandlung, dass diese zu „unerwünschten 
Lohnoptimierungen“ führen könnte, können wir inso-
fern nicht nachvollziehen, als die Steuerbegünstigung 
des § 3 Nr. 39 EStG in seiner gegenwärtigen Ausgestal-
tung für eine „Lohnoptimierung“ nicht unmittelbar ge-
eignet ist. Dagegen spricht, dass die Vermögensbeteili-
gung mindestens „allen“ Mitarbeitenden mit einjähriger 
Betriebszugehörigkeit angeboten werden müssen, was 
eine individuelle Prämie (bzw. „Lohnoptimierung“) aus-
schließt. Sofern die Attraktivität von Mitarbeiterbeteili-
gung durch steuerliche Rahmenbedingungen gefördert 
werden soll, sollte eine Mitarbeiterbeteiligung steuer-
lich vorteilhafter sein als Arbeitslohn in Geld. Je nach 
Risikoempfinden des Arbeitnehmers würde die vom Ge-
setzgeber als Lohnoptimierung verstandene steuerliche 
Attraktivität einen Anreiz dafür setzen, sich für eine Be-
teiligung anstelle des klassischen Arbeitslohnes in Geld 
zu entscheiden. 

Selbst wenn – ungeachtet der Ausführungen im vorigen 
Absatz – ein Lohnoptimierungscharakter durch eine 
entgeltumwandlungsbasierte Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung zu erkennen wäre, erschließt sich uns deren Ver-
meidungsnotwendigkeit nicht. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer haben an vielen Stellen im hiesigen Steuerrecht 
die Möglichkeit, Arbeitslohn steuerlich zu optimieren. 
Auch für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen sollte dies wei-
terhin bis zum vollen Freibetrag möglich sein.  

Zudem sind insbesondere im Mittelstand teilweise Ge-
haltsumwandlungen nicht unüblich (z.B. im Rahmen von 
Genussrechtsprogrammen). Die Erhöhung des Freibe-
trags (welche grds. auch noch allen Mitarbeitern zu-
gutekommen muss, die mindestens ein Jahr oder län-
ger im Unternehmen sind) wird in diesem Umfeld vo-
raussichtlich nicht ohne weiteres „on top“ gewährt/fi-
nanziert werden können. Zahlreiche bestehende Ausge-
staltungen würden künftig nicht mehr von der vollen, 
erhöhten Steuerfreiheit profitieren können.  

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme einen teil-
weise abweichenden Vorschlag unterbreitet. Gemäß 
dieser Empfehlung soll der Freibetrag, wie im Regie-
rungsentwurf vorgesehen, für alle Arbeitnehmer auf 
2.000 Euro angehoben werden, ebenfalls ohne ein Zu-
sätzlichkeitskriterium zu berücksichtigen. Dies bedeu-
tet, dass auch Gehaltumwandlungen bis zu diesem Be-
trag möglich sein würden. Für Start-Ups und KMU (nicht 
aber für andere Unternehmen) soll der Freibetrag auf 
5.000 Euro angehoben werden.  

Der Bundesrat begründet diese Vorschläge damit, dass 
die ursprünglich geplante generelle Anhebung des Frei-
betrages für den geldwerten Vorteil aus der unentgelt-
lichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbe-
teiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers von 
1.440 Euro auf 5.000 Euro als sachlich nicht gerecht-
fertigt angesehen wird. 

2.1.3 Sozialversicherung 
Im sozialversicherungsrechtlichen Kontext ist das Erfor-
dernis der Zusätzlichkeit ebenfalls von entscheidender 
Bedeutung. Die Befreiung von Sozialabgaben tritt nur 
ein, wenn die Leistung zusätzlich zum regulären Ar-
beitslohn gewährt wird. Bei Entgeltumwandlungen fehlt 
in der Regel jedoch der Charakter der Zusätzlichkeit der 
neu entstandenen Leistung. Praktisch bedeutet dies, 
dass eine Mitarbeiterbeteiligung, die durch 

Petitum: Auf die Einführung des Zusätzlichkeitskrite-
riums in § 3 Nr. 39 EStG-E sollte verzichtet werden, da 
es Beteiligungsmodelle mit Entgeltumwandlungsop-
tion von der Steuerbefreiung ausschließt, soweit sie 
den Wert von 2.000 Euro überschreiten. Lohnoptimie-
rungen sind hierdurch ohnehin nur bedingt realisierbar 
und werden auch an anderen Stellen ermöglicht. 

Petitum: Der Vorschlag des Bundesrats, auf das Zu-
sätzlichkeitskriterium zu verzichten, ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Dennoch sollte darauf verzichtet werden, 
den Freibetrag lediglich für KMU und Start-Ups auf 
5.000 Euro zu erhöhen. Im internationalen Vergleich 
besteht in Deutschland auch außerhalb dieser Berei-
che Nachbesserungsbedarf. Die Attraktivität von Mit-
arbeiterbeteiligungsmodellen ist eine grundsätzliche 
Thematik, die sich nicht spezifisch auf Start-Ups be-
schränkt und in anderen Rechtsordnungen besser ge-
fördert wird (z.B. UK, Frankreich, Israel, USA, etc.). 
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Gehaltsumwandlung finanziert wird, zwar steuerlich ge-
fördert werden kann, jedoch nicht automatisch zur Be-
freiung von Sozialversicherungsbeiträgen führt. Die 
Beitragsfreiheit tritt nur ein, wenn die Mitarbeiterbetei-
ligung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Gehalt ge-
währt wird. 

2.2 Haltefrist 

Erstmalig soll für nach § 3 Nr. 39 EStG steuerfrei bezo-
gene Mitarbeiterkapitalbeteiligungen eine „mittelbare 
Haltefrist“ in § 20 Abs. 4b EStG-E eingeführt werden. 
Bisher können die nach § 3 Nr. 39 EStG begünstigt 
überlassene Vermögensbeteiligungen vom Arbeitneh-
mer ohne Verlust der Steuerfreiheit unmittelbar nach 
der Überlassung ohne gesetzliche Sperr- bzw. Haltefris-
ten veräußert werden. Dies käme im Ergebnis einer un-
erwünschten steuerfreien Barlohnzahlung gleich. 
Durch die Einführung des § 20 Abs. 4b EStG-E soll da-
her mittelbar ein Anreiz zur Einhaltung einer Haltefrist 
gesetzt werden. Danach sollen die steuerfreien geld-
werten Vorteile nicht zu den Anschaffungskosten der 
Beteiligung gehören, wenn die Beteiligung innerhalb 
von drei Jahren veräußert oder unentgeltlich übertra-
gen wurde. Die Folge wäre, dass die Abgeltungsteuer 
i.H.v. 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer nicht nur auf einen etwaigen Veräußerungs-
gewinn, sondern auch auf den bisher steuerfrei belas-
senen Lohnanteil erhoben werden würde. Die Regelung 
soll über § 17 Abs. 2a Satz 6 EStG-E auch für Fälle gel-
ten, in denen der Arbeitnehmer zu mind. 1 Prozent am 
Unternehmen des Arbeitgebers beteiligt ist.  

Der Bundesrat hat sich in seiner Stellungnahme gegen 
eine Haltefrist ausgesprochen, uns erscheint sie eben-
falls nicht geboten und verschlechtert die steuerliche 
Attraktivität der Beteiligung am Arbeitgeberunterneh-
men.   

Weiterhin ist die Nachverfolgung des Aktienbesitzes 
über die drei Jahre mit erheblichem administrativen 
Aufwand für Arbeitgeber und/oder Administratoren von 
Aktienplänen verbunden. Auch die wohl geplante Über-
tragung des Monitorings der Haltefrist auf die depotfüh-
renden Banken und Kreditinstitute wird bei diesen zu 
höherem Aufwand und Kosten führen, die höchstwahr-
scheinlich an die Kunden weitergegeben werden. 

Außerdem setzt die Haltefrist voraus, dass mit dem Re-
gierungsentwurf tatsächlich alle Rechtsunsicherheiten 
mit Blick auf die „dry income“-Problematik gelöst wer-
den. Dies kann aber erst durch praktische Umsetzung 
innerhalb der Finanzverwaltung evaluiert werden. 
Sollte weiterhin „dry income“ durch eine Mitarbeiterka-
pitalbeteiligung ausgelöst werden, versperrt die 

Haltefrist den in der Praxis nicht unüblichen „sell-to-co-
ver“-Ansatz, wonach ein Teil der Mitarbeiterkapitalbe-
teiligung unmittelbar nach dem Zufluss veräußert wird, 
um die notwendigen Steuern und Sozialabgaben ent-
richten zu können. 

Die Haltefrist führt daher in Fällen von „dry income“ un-
weigerlich zur Frage nach der Finanzierung der Lohn-
steuer und den Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversi-
cherung. Dies trübt die an sich gute Intention, den Ar-
beitnehmer am Unternehmen zu beteiligen und diesen 
damit zu incentivieren und zu motivieren. Die Steige-
rung der Attraktivität von Mitarbeiterbeteiligungen 
hängt wesentlich von der Akzeptanz dieses Vergütungs-
mittels durch die Arbeitnehmer ab. Die Erfahrung zeigt, 
dass Arbeitnehmer i. d. R. weniger die Chance und die 
ggf. zu erzielende Incentivierung sehen werden, wenn 
sie ohne die entsprechenden liquiden Mittel gezwungen 
sind, Steuern für einen ungewissen und nicht direkt ver-
äußerbaren Gegenwert zu finanzieren. 

Weiterhin macht die vorgeschlagene Haltefrist für 
Pläne, bei welchen eine Beteiligung erst nach Ablauf ei-
ner Erdienungsperiode an Teilnehmer geliefert werden, 
die Rahmenbedingungen unattraktiver, da sich für die 
Empfänger zwei Fristen (Erdienungsperiode und Halte-
frist) aufaddieren können. Bei sog. Share-Matching-Plä-
nen ist eine Form der Ausgestaltung die Lieferung von 
zusätzlichen Anteilen je erworbenem Anteil nach Ablauf 
einer Erdienungsperiode bzw. Wartefrist. Dies könnte 
bedeuten, dass vom Arbeitnehmer planmäßig erwor-
bene Anteile bereits über die Erdienungsperiode gehal-
ten wurden und die nach deren Ablauf gelieferten An-
teile erneut für die Dauer der steuerlichen Haltefrist ge-
halten werden müssen, um in den vollen Genuss des 
Freibetrags für diese Anteile zu kommen. Beträgt zum 
Beispiel die Erdienungsfrist 3 Jahre, ergäbe sich für das 
gesamte Matching-Programm eine einzuhaltende Frist 
von 6 Jahren (3 Jahre Erdienungsperiode und 3 Jahre 
steuerliche Haltefrist für die zusätzlich erdienten An-
teile), was heutzutage nicht mehr zeitgemäß erscheint. 
Der im internationalen Vergleich bestehende Attraktivi-
tätsnachteil würde folglich in der aktuellen Ausgestal-
tung bestehen bleiben. Viele Länder haben hier klare 
Regeln und fördern die Attraktivität von Mitarbeiterbe-
teiligungsmodellen durch die wirksame Vermeidung von 
dry income und/oder einer begünstigten Besteuerung 
(z. B. UK, Frankreich, Israel, USA etc.). 

Eine Ausnahme für (Matching-)Aktien, die über mindes-
tens 3 Jahre erdient werden, könnte dem Abhilfe schaf-
fen – würde jedoch die Komplexität entsprechend erhö-
hen und ist daher wenig förderlich.  

Petitum: Es sollte sichergestellt werden, dass analog 
zum Steuerrecht die Sozialversicherungsbeiträge 
auch bei Entgeltumwandlungen bis zu einem Wert des 
Vorteils von 5.000 Euro entfallen. 

Petitum: Auf die Einführung einer Haltefrist in § 20 
Abs. 4b EStG-E sollte verzichtet werden. Die Stellung-
nahme des Bundesrates zur Haltefrist ist daher zu be-
grüßen.  
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2.3 Änderungen in § 19a EStG 

Nach der durch das Fondsstandortgesetz (BStBl. I 
2021, S. 1498) eingefügten Norm des § 19a EStG wird 
die Besteuerung der geldwerten Vorteile aus bestimm-
ten Vermögensbeteiligungen zur Vermeidung der Be-
steuerung eines sog. „dry income“ unter bestimmten 
Voraussetzungen aufgeschoben (etwa zum Zeitpunkt 
der Veräußerung), wenn diese einem Arbeitnehmer von 
seinem Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt werden. Der Anwendungsbe-
reich des § 19a EStG soll nun erweitert werden. 

So sollen künftig auch von den (Gründungs-)Gesell-
schaftern gewährte Beteiligungen grundsätzlich be-
günstigt sein. Des Weiteren sollen als Unternehmen des 
Arbeitgebers i.S. des § 19a Abs. 1 Satzes 1 EStG auch 
Unternehmen i.S. des § 18 AktG gelten (sog. Konzern-
klausel). Nach § 19a Abs. 3 EStG greift die Förderung 
nur, wenn das Unternehmen des Arbeitgebers im Zeit-
punkt der Übertragung der Vermögensbeteiligung EU-
rechtlich als Kleinstunternehmen bzw. kleines oder 
mittleres Unternehmen (KMU) einzustufen ist. Die An-
knüpfungspunkte hierzu sollen erweitert werden.  

Auch die zeitliche Komponente der Nachversteuerungs-
regelung in § 19a Abs. 4 soll angepasst und der spätest-
mögliche Zeitpunkt der aufgeschobenen Besteuerung 
von zwölf auf 20 Jahre verlängert werden (§ 19a Abs. 
4 Satz 1 Nr. 2 EStG-E). Dies soll laut der Gesetzesbe-
gründung auch für Vermögensbeteiligungen gelten, die 
vor 2024 übertragen werden bzw. wurden. 

Weitere Änderungen betreffen etwa Fälle sog. Leaver-
Events (d. h. Verlassen des Unternehmens) mit einem 
Rückerwerb der Anteile durch den Arbeitgeber, einen 
Gesellschafter des Arbeitgebers oder einem Konzern-
unternehmen i. S. des § 18 AktG. Ebenso soll eine be-
sondere Haftungsregelung für die Tatbestände „Ablauf 
von 20 Jahren“ und „Beendigung des Dienstverhältnis-
ses“ eingeführt werden.  

Die im Referentenentwurf noch verankerte Möglichkeit 
der Pauschalversteuerung mit einem Steuersatz von 25 
% (zzgl. Solidaritätszuschlag) für alle Besteuerungstat-
bestände des § 19a Abs. 4 Satz 1 EStG (d. h. Übertra-
gung der Vermögensbeteiligung, Zeitablauf von künftig 
20 Jahren, Beendigung des Dienstverhältnisses) wurde 
nicht in den Regierungsentwurf übernommen. 

Die geplante Ausweitung des Geltungsbereichs des 
§19a EStG stellt besonders für Start-ups und junge Un-
ternehmen grundsätzlich eine deutliche Verbesserung 
dar, wobei für die Umsetzung in der Praxis insbesondere 
der Umgang mit echten Anteilen entscheidend sein 
wird. Start-ups firmieren häufig als GmbH, wodurch die 
Ausgabe (und Rückkauf im Falle einer Kündigung) von 
echten Anteilen einen erheblichen administrativen Auf-
wand erfordert (beispielsweise Notar, Aufsetzen von 
Pooling Gesellschaften, ggf. (zusätzliche) 

Treuhandkonstruktionen) und mit entsprechenden zu-
sätzlichen Kosten einhergeht. Weiterhin ist es unserer 
Erfahrung nach häufig nicht gewünscht, Mitarbeitern 
echte Anteile unmittelbar am Arbeitgeberunternehmen 
zu gewähren, um beispielsweise Mitspracherechte ge-
bündelt bei den Gründern und Investoren zu halten. Die 
entsprechende Problematik könnte beispielsweise 
durch eine eigene Anteilsklasse (ggf. ergänzend zu den 
vorgesehenen Aktien mit Mehrstimmrechten) oder ge-
ringere Anforderungen an formelle Hürden gemindert 
werden. 

Die Bewertung von nicht börsennotierten Anteilen ist in 
der Praxis regelmäßig mit Unsicherheiten behaftet. Die 
entsprechenden Vorgaben des Bewertungsgesetzes 
sind vage, sodass es an klaren praxisorientierten Vorga-
ben mangelt. Im internationalen Kontext werden in ver-
schiedenen Jurisdiktionen Bewertungsmethoden ge-
nutzt, die von der deutschen Finanzverwaltung nicht 
anerkannt werden. Hier sind klare und verbindliche Vor-
gaben mit dem notwendigen Praxisbezug hilfreich und 
wünschenswert. Zwar besteht gemäß §19a Abs. 5 EStG 
grundsätzlich die Möglichkeit, Werte vom Finanzamt be-
stätigen zu lassen; dies kann allerdings nur nach Über-
tragung erfolgen, was zwangsläufig die Frage nach den 
Alternativen offenlässt, falls die Finanzverwaltung zu 
einer abweichenden Feststellung kommen würde.  

Es besteht außerdem weiterer Handlungsbedarf, um si-
cherzustellen, dass die Reform tatsächlich in der Praxis 
wirksam umgesetzt werden kann. In der Vergangenheit 
wurden Beteiligungen an Start-ups nämlich oft durch 
vinkulierte Anteile vergeben, die nur eingeschränkt und 
unter regulierten Bedingungen gehandelt werden konn-
ten. Im aktuellen Gesetzentwurf fehlen jedoch klare 
Bestimmungen zur Besteuerung solcher Anteile, was zu 
Unsicherheiten führt. Es ist daher dringend erforder-
lich, diese Lücke schnell zu schließen, um Klarheit zu 
schaffen. 

Darüber hinaus gilt die Verschiebung des Besteuerungs-
zeitpunkts lediglich für Lohn-/Einkommensteuerzwe-
cke, nicht jedoch für die Sozialabgaben, die bereits bei 
vergünstigter Überlassung der Anteile fällig wäre. Dies 
führt dazu, dass die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozial-
versicherung (sofern die Beitragsbemessungsgrenzen 
nicht bereits durch das reguläre Gehalt erreicht sind) 
aus dem regulären Nettogehalt finanziert werden müs-
sen.  

Petitum: Die Ausweitung des Geltungsbereichs ist zu 
begrüßen, bleibt jedoch vom Umgang mit echten An-
teilen abhängig. Unklarheiten in Bewertungsfragen 
und zur Besteuerung von vinkulierten Anteilen sollten 
systematisch beseitigt werden.  

Es ist positiv anzumerken, dass der Bundesrat die 
steuerliche Behandlung von vinkulierten Anteilen in 
seiner Empfehlung ebenfalls aufgegriffen hat und be-
reits einen Regelungsvorschlag unterbreitet hat. 
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In unserer täglichen Beratungspraxis haben wir bisher 
keinen Fall gehabt, in dem der § 19a EStG angewendet 
wurde. Es bleibt abzuwarten, ob die geplanten Änderun-
gen die Attraktivität und Praxisrelevanz dieser Rege-
lung positiv beeinflussen.   

3. Änderungen des Umsatzsteuerge-
setzes   

Ferner wird beabsichtigt, Änderungen in § 4 Nr. 8 
Buchst. a und h UStG-E umzusetzen. Die Anpassung des 
§ 4 Nr. 8 Buchst. a UStG-E realisiert eine begrüßens-
werte Anpassung des deutschen Rechts an die Mehr-
wertsteuersystemrichtlinie. Insbesondere ist zu befür-
worten, dass damit eine Steuerfreiheit von Konsortial-
führerleistungen ermöglicht wird. Die intendierte Ände-
rung des § 4 Nr. 8 Buchst. h UStG-E bewerten wir eben-
falls positiv, da die vorher notwendige Vergleichbar-
keitsprüfung entfällt.   

 
 

 
  

Petitum: Wie der Bundesrat in seinen Empfehlungen 
bereits zutreffend ausführt, sollte eine entsprechende 
Regelung für die Sozialversicherung eigeführt werden, 
die an das Steuerrecht angepasst ist, da ansonsten die 
Wirkung der Regelung reduziert wird. 

Petitum: Die Änderungen im Umsatzsteuergesetz sind 
zu begrüßen, insbesondere die Steuerfreiheit von Kon-
sortialführerleistungen. 
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